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Freie und Hansestadt Hamburg  
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Ansprechpartner:  

Henrik Tietjen 
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12.06.2025  

  
  
 
Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung von Artikel 109 Absatz 3 Satz 6 und 
Satz 7 Grundgesetz und Änderung anderer Gesetze 
 
Länderbeteiligung zum Referentenentwurf  
 
Sehr geehrte Frau Westhoff, sehr geehrte Damen und Herren, 
 

für das Land Hamburg möchten wir folgende Hinweise zu Artikel 1 (StruKomLäG) des 
Gesetzentwurfs geben: 
 
Für die Festlegung von Anteilssätzen der Strukturkomponente für die Länder nach 
grundsätzlicher Maßgabe des Berechnungsmodus zum Königsteiner Schlüssel ist es 
sinnvoll und zielführend, dass unter allen Beteiligten die grundlegenden, eingehenden 
Daten eindeutig und generell bekannt sind und ohne größeren Aufwand die jeweilige 
Berechnung detailliert nachvollziehbar ist, um als Voraussetzung für eine Akzeptanz 
gleichermaßen ein höchstes Maß an Transparenz zu gewährleisten. 
 
§ 2 Abs. 3 S. 2 ist nicht rechtlich eindeutig formuliert und kann daher missverstanden 
werden. Er könnte dahingehend aufgefasst werden, dass er nicht nur die Haushalts-
planung, sondern auch die Bewirtschaftung bzw. die Abrechnung betrifft und dem Fort-
gelten der Kreditermächtigung im Folgejahr gemäß § 13 Abs. 2 HGrG, § 18 Abs. 3 BHO 
bzw. den analogen landesrechtlichen Regeln entgegensteht.  
Es sollte daher mindestens in der Begründung explizit ausgeführt werden, dass landes-
rechtliche Regelungen zur Fortgeltung der Kreditermächtigung nicht tangiert sind und 
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die Regelung lediglich auf die Haushaltsplanung abstellt und in diesem Kontext verhin-
dert, dass die rechnerisch mögliche strukturelle Kreditaufnahme „aufgespart“ und in ei-
nem späteren Haushaltsjahr veranschlagt wird. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Henrik Tietjen 


